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Information über den Umgang der Bank mit möglichen Interessenkonflikten

Rechtmäßiges Handeln, Sorgfalt, Redlichkeit, Professionalität, die Einhaltung von Marktstandards 
sowie das Handels im Kundeninteresse sind Verpflichtungen, von denen die Bank sich in der 
Geschäftsbeziehung mit Ihnen leiten lässt. Bei der Vielfalt der geschäftlichen Aktivitäten der Bank können 
jedoch Interessenkonflikte auftreten. Nachfolgend informieren wir Sie, welche Vorkehrungen die Bank 
getroffen hat. Um diese Interessenkonflikte zu vermeiden.

Interessenkonflikte können beispielsweise bei der Erbringung von Dienstleistungen wie

– dem An- und Verkauf bzw. der Verkauf bzw. der Vermittlung von Finanzinstrumenten,

– der Anlageberatung,

– dem Depotgeschäft,

– Finanzierung von Finanzinstrumenten,

– Devisengeschäften im Zusammenhang mit Geschäften in Finanzinstrumenten oder

– Weitergabe von Finanzanalysen Dritter an Kunden

auftreten.

Dabei können Interessenkonflikte insbesondere durch das Zusammentreffen von mehreren Kundenaufträgen, 

das Zusammentreffen von Kundenaufträgen mit eigenen Geschäften beziehungsweise sonstigen eigenen 

Interessen der Bank einschließlich mit der Bank verbundenen Unternehmen oder durch das Zusammentreffen 

von Kundenaufträgen mit Geschäften der Mitarbeiter der Bank entstehen.

Um zu vermeiden, dass sich Interessenkonflikte zu Ihrem Nachteil auswirken können, hat die Bank vielfältige 
organisatorische und arbeitsrechtliche Vorkehrungen getroffen. 
Wesentliche Vorkehrungen sind

– die Trennung von Verantwortlichkeiten sowie

– die Verpflichtung der Mitarbeiter der Bank zur Einhaltung von Verhaltensregeln bei Geschäften mit Ihnen, 

– für die Bank oder privaten Geschäften der Mitarbeiter

– Schaffung einer Neutralen Stelle zur Überwachung der Kundeninteressen.

Zuwendungen von Dritten wie beispielsweise Vertriebsprovisionen, werden von der Bank nur im gesetzlich 

zulässigen Rahmen angenommen. Entsprechendes gilt auch für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte.

Die Mitarbeiter der Bank dürfen Geschenke oder sonstige Zuwendungen nur annehmen, wenn die Annahme 
dem Gebot der Höflichkeit entspricht, die Zuwendung nicht unverhältnismäßig ist und die Gefahr einer 
unsachgemäßigen Beeinflussung ausgeschlossen ist.   

Die Einhaltung sämtlicher Vorkehrungen wird von unabhängigen Stellen in der Bank laufend kontrolliert und 
regelmäßig durch die interne und externe Revision geprüft.

Nähere Informationen zu möglichen Interessenkonflikten im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die die 
Bank Ihnen gegenüber erbringt, sowie den zu Ihrem Schutz ergriffenen Vorkehrungen gibt Ihnen gerne Ihr(e) 
zuständige(r) Kundenbetreuer(in).  
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